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203011

Zweite Verordnung zur Änderung der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung Amtsanwälte

Vom 29. August 2024

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie Absatz 3 
des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1430) geändert 
worden ist, verordnet das Ministerium der Justiz im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium des Innern, dem Minis-
terium der Finanzen und dem Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft:

Artikel 1

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Amtsanwälte 
vom 6. November 2006 (GV. NRW. S.  520), die zuletzt 
durch Artikel  36 der Verordnung vom 24. September 
2014 (GV. NRW. S.  647) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  In der Angabe zum Ersten Abschnitt wird die 
Angabe „Erster Abschnitt“ durch die Angabe 
„Abschnitt 1“ ersetzt.

 b)  In der Angabe zum Zweiten Abschnitt wird die 
Angabe „Zweiter Abschnitt“ durch die Angabe 
„Abschnitt 2“ ersetzt.

 c)  In der Angabe zum Dritten Abschnitt wird die 
Angabe „Dritter Abschnitt“ durch die Angabe 
„Abschnitt 3“ ersetzt.

 d)  Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst:

   „§ 18 Anfertigung der Aufsichtsarbeiten“.

 e)  In der Angabe zu § 19 wird die Angabe „schriftli-
chen Prüfungsarbeiten“ durch die Angabe „Auf-
sichtsarbeiten“ ersetzt.

 f)  Die Angabe zu § 20 wird wie folgt gefasst:

   „§  20 Schlussentscheidung und Zwischenent-
scheidung ohne mündliche Prüfung“. 

 g)  In der Angabe zu §  23 wird nach der Angabe 
„Schlussentscheidung“ die Angabe „nach münd-
licher Prüfung“ eingefügt.

 h)  Die Angabe zu § 25 wird wie folgt gefasst:

   „§ 25 (weggefallen)“.

 i)  Die Angabe zu § 26 wird wie folgt gefasst:

   „§  26 Ordnungswidriges Verhalten im Prüfungs-
verfahren“.

 j)  In der Angabe zu §  28 wird die Angabe „und 
Klage“ durch die Angabe „Klage, Einwendun-
gen“ ersetzt. 

 k)  Die Angaben zum Vierten Abschnitt, zu § 30, zum 
Fünften Abschnitt und zu den §§ 31 und 32 wer-
den wie folgt gefasst:

   „Abschnitt 4

   Regelungen für Menschen mit Behinderungen

   §  30 Regelungen für Menschen mit Behinderun-
gen

   Abschnitt 5

   Schluss- und Übergangsvorschriften

   § 31 Ausnahmeregelungen

   § 32 Inkrafttreten, Übergangsvorschriften“.

2.  Die Überschrift des Ersten Abschnitts wird wie folgt 
gefasst:

  „Abschnitt 1

  Allgemeine Bestimmungen“. 

3.  § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Die Befähigung hat darüber hinaus, wer die Be-
fähigung zum Richteramt besitzt.“

4.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 1 wird die Angabe „Prüfung für den 
gehobenen Justizdienst“ durch die Angabe 
„Rechtspfl egerprüfung“ ersetzt.

 b)  Die Nummern 2 bis 4 werden durch die folgenden 
Nummern 2 und 3 ersetzt:

  „2.  sich in der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegs-
amt, des Justizdienstes mindestens drei Jahre 
bewährt hat, wobei Ausnahmen von der drei-
jährigen Bewährungszeit zugelassen werden 
können, wenn hierfür ein dringendes dienstli-
ches Interesse besteht und die Bewerberin oder 
der Bewerber für den Amtsanwaltsdienst un-
eingeschränkt geeignet erscheint, und

  3.  nach der Persönlichkeit und den bisherigen 
Leistungen für den Amtsanwaltsdienst geeig-
net erscheint.“

5.  § 3 wird wie folgt gefasst:

  „§ 3

  Bewerbung und Zulassung

  (1) Das Gesuch um die Zulassung zur Einführungs-
zeit ist auf dem Dienstweg an die Generalstaatsan-
wältin oder den Generalstaatsanwalt des Bezirks zu 
richten, dem die Beamtin oder der Beamte angehört.

  (2) Die Leiterin oder der Leiter des Gerichts oder 
der Staatsanwaltschaft, bei dem oder der die Bewer-
berin oder der Bewerber beschäftigt ist, hat sich in 
einer dienstlichen Beurteilung über Eignung, Befä-
higung und fachliche Leistung der Bewerberin oder 
des Bewerbers zu äußern. Etwaige Bedenken gegen 
die Zulassung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zur Einführungszeit für die Laufbahn des Amtsan-
waltsdienstes sind darzustellen.

  (3) Über die Zulassung zur Einführungszeit ent-
scheidet die Generalstaatsanwältin oder der Gene-
ralstaatsanwalt. Sie oder er kann die persönliche 
Vorstellung der Bewerberin oder des Bewerbers an-
ordnen und weitere Feststellungen veranlassen.

  (4) Die Einberufung erfolgt jährlich.“

6.  Die Überschrift des Zweiten Abschnitts wird wie 
folgt gefasst:

  „Abschnitt 2

  Ausbildung“.

7.  § 6 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „(2) In begründeten Ausnahmefällen kann das für 
die Justiz zuständige Ministerium nach Anhörung 
der Leiterin beziehungsweise des Leiters der Fach-
hochschule für Rechtspfl ege Nordrhein-Westfalen 
sowie der Generalstaatsanwaltschaften eine Ände-
rung von den Festlegungen in Absatz  1 vornehmen, 
wenn dies zur Aufrechterhaltung des Ausbildungs-
betriebes erforderlich ist.“ 

8.  § 7 wird wie folgt gefasst:

  „§ 7

  Fachwissenschaftliches Studium

  Erster und Dritter Ausbildungsabschnitt

  (1) Das fachwissenschaftliche Studium soll den Be-
amtinnen und Beamten die erforderlichen theoreti-
schen Kenntnisse unter Berücksichtigung der fort-
schreitenden Digitalisierung vermitteln und das 
wirtschaftliche Verständnis sowie den allgemeinen 
Bildungsstand der Studierenden fördern. Die bereits 
im Studium der Rechtspfl ege vermittelten ethischen, 
geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen 
zur Förderung der sozialen und interkulturellen 
Kompetenzen sollen, zugeschnitten auf das zukünf-
tige Einsatzgebiet, weiter vertieft werden. 

  (2) Das Studium wird durch die Fachhochschule für 
Rechtspfl ege Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Die 
Leitung obliegt der Leiterin oder dem Leiter der 
Fachhochschule für Rechtspfl ege Nordrhein-Westfa-
len. Sie oder er kann eine Lehrkraft mit Aufgaben 
der Studienleitung betrauen.
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  (2a) Die Leiterin oder der Leiter der Fachhochschule 
für Rechtspfl ege Nordrhein-Westfalen kann in be-
gründeten Ausnahmefällen im Einvernehmen mit 
dem für die Justiz zuständigen Ministerium die not-
wendigen Maßnahmen treffen, um eine Aufrechter-
haltung des Ausbildungsbetriebes innerhalb der ein-
zelnen Studienabschnitte sicherzustellen. 

  (3) Besteht ein gemeinsamer Studiengang für Stu-
dierende aus mehreren Ländern, richtet sich dieser 
nach einem zwischen den beteiligten Landesjustiz-
verwaltungen abgestimmten Lehrplan. Die Leiterin 
oder der Leiter der Fachhochschule für Rechtspfl ege 
Nordrhein-Westfalen berichtet dem für die Justiz 
zuständigen Ministerium rechtzeitig vor dem Beginn 
des Studiums I, welche Lehrkräfte auf welchen 
Lehrgebieten Verwendung fi nden sollen. Das für die 
Justiz zuständige Ministerium benachrichtigt die 
Landesjustizverwaltungen der an dem Studiengang 
beteiligten Bundesländer.

  (4) Der Unterricht wird vor allem in Form von Vor-
trägen, Besprechungen und Übungen erteilt. Er ist 
durch Beispiele aus der Praxis wirklichkeitsnah zu 
gestalten.

  (5) Der Unterricht im Studium I soll nach Maßgabe 
des Lehrplans gemäß Absatz  3 Satz  1 in etwa 450 
Stunden folgende Gebiete umfassen:

 1.  Einführung in die Aufgaben des Strafrechts und 
seine Stellung im Rechtssystem (Geschichte, his-
torische Entwicklung, Bedeutung, jeweils unter 
Berücksichtigung der Erkenntnisse der Krimino-
logie),

 2.  Allgemeiner und Besonderer Teil des Strafgesetz-
buchs sowie Grundzüge des Jugendstrafrechts,

 3.  Straßenverkehrs- und Ordnungswidrigkeiten-
recht,

 4.  Strafprozessrecht, einschließlich der Grundzüge 
des Opferschutzrechts,

 5.  Nebengesetze,

 6.  Schulung im freien Vortrag und Schlussvortrag,

 7.  Einführung in die Klausurtechnik,

 8.  Anfertigung und Besprechung von fünf Auf-
sichtsarbeiten sowie

 9.  Wiederholung, Vertiefung, Besichtigungen.

  (6) Das Studium II dient der Wiederholung und der 
Festigung der Kenntnisse sowie der Prüfungsvorbe-
reitung. Es soll nach Maßgabe des Lehrplans gemäß 
Absatz  3 Satz  1 in circa 150 Stunden folgende Ge-
biete umfassen:

 1.  Allgemeiner und Besonderer Teil des materiellen 
Strafrechts,

 2.  Straßenverkehrs- und Ordnungswidrigkeiten-
recht,

 3.  Strafprozessrecht,

 4.  Schulung im freien Vortrag und Schlussvortrag,

 5.  Anfertigung und Besprechung von drei Auf-
sichtsarbeiten sowie

 6.  Prüfungsvorbereitung, Wiederholung und Vertie-
fung.

  (7) Der Stundenplan ist so aufzustellen, dass den 
Studierenden hinreichend Zeit verbleibt, den Lehr-
stoff zu verarbeiten und ihr Wissen durch häusliches 
Studium zu erweitern und zu vertiefen.

  (8) Die Aufsichtsarbeiten sind durch die zuständige 
Lehrkraft zu begutachten, mit einer Note nach § 12 
Absatz  1 zu bewerten und zu besprechen. Über die 
Ergebnisse sind Übersichten zu fertigen, die der Stu-
dienleitung unverzüglich vorzulegen sind. Die Leite-
rin oder der Leiter der Fachhochschule für Rechts-
pfl ege Nordrhein-Westfalen kann im Einvernehmen 
mit dem für die Justiz zuständigen Ministerium fest-
legen, dass die schriftlichen Leistungen auch elek-
tronisch erbracht werden können oder müssen.

  (9) Zum Zweck der Ausbildung und Prüfung können 
Akten aus der gerichtlichen und staatsanwaltschaft-
lichen Praxis sowie Verwaltungsakten beigezogen 
und vervielfältigt werden. Das kann auch auf elekt-
ronischem Wege geschehen.“

9.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „hierfür ge-
eignete Staatsanwaltschaften (Generalstaatsan-
waltschaft)“ durch die Angabe „Behörden in ih-
rem beziehungsweise seinem Geschäftsbereich“ 
ersetzt.

 b)  Nach Absatz  2 wird folgender Absatz  2a einge-
fügt:

   „(2a) Die Generalstaatsanwältin oder der Gene-
ralstaatsanwalt kann in begründeten Ausnahme-
fällen im Einvernehmen mit dem für die Justiz 
zuständigen Ministerium die notwendigen Maß-
nahmen treffen, um eine Durchführung des Be-
gleitunterrichts sicherzustellen.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

   „2.  Straßenverkehrs- und Ordnungswidrig-
keitenrecht,“

  bb)  In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch 
die Angabe „auch unter Berücksichtigung 
der fortschreitenden Digitalisierung, etwa 
der Informationssicherheit und des Daten-
schutzes.“ ersetzt.

 d)  In Absatz  4 wird die Angabe „Abs.“ durch die 
Angabe „Absatz“ ersetzt. 

 e)  Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „Abs.“ durch die 
Angabe „Absatz“ ersetzt. 

  bb)  In Satz 2 wird die Angabe „Generalstaatsan-
wältin oder dem Generalstaatsanwalt“ durch 
die Angabe „nach §  3 Absatz  1 zuständigen 
Stelle“ ersetzt.

 f)  In Absatz  6 Satz  1 wird die Angabe „General-
staatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt“ 
durch die Angabe „nach § 3 Absatz 1 zuständige 
Stelle“ ersetzt.

10.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Abs.“ durch 
die Angabe „Absatz“ ersetzt. 

 b)  In Absatz  2 wird die Angabe „Direktorin oder 
den Direktor“ durch die Angabe „Leiterin oder 
den Leiter“ ersetzt.

 c)  In Absatz  3 Satz  2 wird die Angabe „General-
staatsanwältin oder dem Generalstaatsanwalt“ 
durch die Angabe „nach § 3 Absatz 1 zuständigen 
Stelle“ ersetzt.

11.  Dem § 12 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

  „Zwischennoten und von vollen Zahlenwerten ab-
weichende Punktzahlen dürfen nicht verwendet 
werden.“

12.  In § 13 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „General-
staatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt“ durch 
die Angabe „nach §  3 Absatz  1 zuständige Stelle“ 
ersetzt.

13.  Die Überschrift des Dritten Abschnitts wird wie 
folgt gefasst:

  „Abschnitt 3

  Amtsanwaltsprüfung“.

14.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

   „(3) Der schriftliche Teil besteht aus vier Auf-
sichtsarbeiten, der mündliche aus einem Akten-
vortrag und einem Prüfungsgespräch. Die Prü-
fung erstreckt sich über das gesamte Ausbil-
dungsgebiet und ist vorrangig eine Prüfung von 
Verständnis und Arbeitsmethode. Den Prüfl ingen 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 13. September 2024602

muss in Nebengebieten nur die gesetzliche 
Grundstruktur ohne vertieftes Wissen der Recht-
sprechung bekannt sein.“

 b)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

15.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Justizminis-
terium“ durch die Angabe „für die Justiz zustän-
dige Ministerium“ ersetzt.

 b)  In Absatz 4 wird die Angabe „Entwerfen“ durch 
die Angabe „Entwurf“ ersetzt und nach der An-
gabe „Aufsichtsarbeiten und“ wird die Angabe 
„Aktenvorträgen sowie“ eingefügt.

16.  In §  16 wird die Angabe „Generalstaatsanwältin 
oder der Generalstaatsanwalt“ durch die Angabe 
„nach § 3 Absatz 1 zuständige Stelle“ ersetzt.

17.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Der schriftliche Teil der Prüfung wird am 
Ende des Studiums II abgenommen, der mündli-
che Teil der Prüfung wird so bald wie möglich 
nach dem schriftlichen Teil abgeschlossen.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

    „Sie oder er setzt die Termine des mündli-
chen Prüfungsteils und in Abstimmung mit 
der Leiterin oder dem Leiter der Fachhoch-
schule für Rechtspfl ege Nordrhein-Westfalen 
die Termine des schriftlichen Prüfungsteils 
fest, bestimmt die Prüferinnen und Prüfer 
für die Aufsichtsarbeiten, die Vorsitzenden 
und die weiteren Mitglieder der Prüfungs-
ausschüsse und die Verteilung der Prüfl inge 
auf die Prüfungsausschüsse, falls mehr als 
ein Ausschuss gebildet wird.“

  bb)  In Satz 3 wird der Punkt am Ende durch die 
Angabe „in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. März 1991 (BGBl.  I S.  686), 
die zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) ge-
ändert worden ist.“ ersetzt.

  cc)  In Satz 4 wird die Angabe „schriftlichen Ar-
beiten“ durch die Angabe „Aufsichtsarbei-
ten“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird die Angabe „Prüfungsarbei-
ten“ durch die Angabe „Aufsichtsarbeiten“ 
ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

    „Die Präsidentin oder der Präsident des 
Landesjustizprüfungsamts kann festlegen, 
dass die Aufsichtsarbeiten auch elektronisch 
erbracht werden können oder müssen.“

18.  § 18 wird wie folgt gefasst:

  „§ 18

  Anfertigung der Aufsichtsarbeiten

  (1) Die Prüfl inge haben an vier Tagen jeweils eine 
Aufsichtsarbeit anzufertigen, in denen Rechtsfälle 
nach Strafprozessakten zu behandeln sind. Dabei ist 
zunächst der Akteninhalt in rechtlicher Hinsicht 
eingehend zu würdigen. Anschließend ist die nach 
der Sachlage gebotene Anordnung, zum Beispiel An-
klage, Antrag auf Erlass eines Strafbefehls oder Ein-
stellungsbescheid zu entwerfen.

  (2) Die Organisation des Ablaufs der Termine ein-
schließlich der Regelung der Aufsicht und der Sitz-
ordnung obliegt der Leiterin oder dem Leiter der 
Fachhochschule für Rechtspfl ege Nordrhein-Westfa-
len.

  (3) Die Bearbeitungszeit für jede Aufsichtsarbeit be-
trägt fünf Stunden. Prüfl ingen mit Behinderung 
kann auf Antrag ein Nachteilsausgleich gewährt 
werden. Im Falle einer Verlängerung der Bearbei-
tungszeit soll diese zwei Stunden nicht überschrei-

ten. Über den Antrag entscheidet die Präsidentin 
oder der Präsident des Landesjustizprüfungsamtes. 
Von einem Prüfl ing, der einen Nachteilsausgleich be-
gehrt, kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeug-
nisses auf dessen Kosten verlangt werden.

  (4) Die Aufsichtsarbeiten sind mit der zugeteilten 
Kennziffer zu versehen und dürfen keine sonstigen 
Hinweise auf die Person des Prüfl ings enthalten. 

  (5) Die oder der Aufsichtführende fertigt eine Nie-
derschrift über den Termin zur Anfertigung einer 
Aufsichtsarbeit an und vermerkt in ihr jede Unre-
gelmäßigkeit. 

  (6) Bei Störungen des ordnungsgemäßen Ablaufs des 
Termins zur Anfertigung einer Aufsichtsarbeit kann 
die Präsidentin oder der Präsident des Landesjustiz-
prüfungsamtes die zum Ausgleich etwaiger Beein-
trächtigungen notwendigen Maßnahmen treffen. Sie 
oder er kann insbesondere die Bearbeitungszeit an-
gemessen verlängern oder für einzelne oder alle 
Prüfl inge die erneute Anfertigung der Aufsichtsar-
beit anordnen oder ermöglichen. Die Berufung auf 
die Störung ist ausgeschlossen, wenn der Prüfl ing sie 
nicht unmittelbar gegenüber der Aufsichtsperson 
rügt und binnen eines Monats seit ihrem Eintritt 
schriftlich oder elektronisch bei dem Landesjustiz-
prüfungsamt geltend gemacht hat.“

19.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

   „§ 19

   Aufsichtsarbeiten“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Jede Aufsichtsarbeit wird von zwei Prüferin-
nen oder Prüfern selbständig begutachtet und 
bewertet. Für die Bewertung der Prüfungsleis-
tungen gilt § 12 Absatz 1.“

 c)  In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „schriftlichen 
Arbeiten“ durch die Angabe „Aufsichtsarbeiten“ 
ersetzt.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Dem Prüfl ing wird die Bewertung der Auf-
sichtsarbeiten mitgeteilt, sobald Noten und 
Punktwerte endgültig festgelegt sind, spätes-
tens jedoch zwei Wochen vor der mündlichen 
Prüfung.“

  bb)  In Satz 2 wird die Angabe „schriftlichen Ar-
beiten“ durch die Angabe „Aufsichtsarbei-
ten“ ersetzt und nach der Angabe „wird“ die 
Angabe „im Falle einer postalischen Über-
mittlung“ eingefügt. 

20.  § 20 wird wie folgt gefasst:

  „§ 20

  Schlussentscheidung und Zwischenentscheidung 
ohne mündliche Prüfung

  (1) Die Prüfung ist durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes für 
nicht bestanden zu erklären, sobald

 1.  drei oder mehr Aufsichtsarbeiten eines Prüfl ings 
in der schriftlichen Prüfung mit “mangelhaft“ 
oder “ungenügend“ bewertet worden sind, 

 2.  ein Prüfl ing ohne genügende Entschuldigung zwei 
oder mehr Aufsichtsarbeiten der schriftlichen 
Prüfung nicht rechtzeitig abliefert oder

 3.  ein Prüfl ing ohne genügende Entschuldigung zu 
dem Prüfungsgespräch nicht erscheint.

  (2) Liefert ein Prüfl ing eine Aufsichtsarbeit der 
schriftlichen Prüfung ohne genügende Entschuldi-
gung nicht rechtzeitig ab, ist sie durch die Präsiden-
tin oder den Präsidenten des Landesjustizprüfungs-
amtes für „ungenügend“ zu erklären. Die Entschei-
dung bleibt für das weitere Prüfungsverfahren 
wirksam. Entsprechendes gilt, wenn der Prüfl ing 
nicht zum Halten des Aktenvortrages erscheint.
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  (3) Liefert ein Prüfl ing mindestens eine Aufsichtsar-
beit der schriftlichen Prüfung mit genügender Ent-
schuldigung nicht ab, hat er zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt alle Aufsichtsarbeiten neu anzufertigen.

  (4) Die Prüfung ist durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes für 
nicht unternommen zu erklären, sobald

 1.  ein Prüfl ing mit Genehmigung der Präsidentin 
oder des Präsidenten des Landesjustizprüfungs-
amtes von der Prüfung zurücktritt oder

 2.  die Präsidentin oder der Präsident des Landesjus-
tizprüfungsamtes nach Anhörung des Prüfl ings 
das Prüfungsverfahren abbricht, weil dessen sach-
gemäße Durchführung sich wegen einer ernsten 
Erkrankung des Prüfl ings oder aus einem anderen 
wichtigen Grund längere Zeit verzögert hat oder 
verzögern wird; in diesen Fällen entfällt auch die 
Wirkung der Meldung. 

  Die Genehmigung nach Satz  1 Nummer  1 darf nur 
aus wichtigem Grund erteilt werden.

  (5) Bleibt der Prüfl ing der mündlichen Prüfung fern 
und sieht die Präsidentin oder der Präsident des 
Landesjustizprüfungsamtes das Ausbleiben als ent-
schuldigt an, ist der mündliche Teil der Prüfung in 
einem neuen Termin abzulegen.

  (6) Entschuldigungsgründe sind nur zu berücksich-
tigen, wenn sie unverzüglich gegenüber dem Landes-
justizprüfungsamt geltend gemacht werden. Von ei-
nem Prüfl ing, der sich mit Krankheit entschuldigt, 
kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses 
auf dessen Kosten verlangt werden.

  (7) Die Entscheidung der Präsidentin oder des Prä-
sidenten des Landesjustizprüfungsamtes ist dem 
Prüfl ing mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zuzustel-
len.“

21.  § 21 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  3 wird die Angabe „In der“ 
durch die Angabe „Zu einer“ und die Angabe 
„gleichzeitig geprüft“ durch die Angabe „gela-
den“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Den Vorsitz führt eine Prüferin oder ein Prüfer, 
die oder den die Präsidentin oder der Präsident 
des Landesjustizprüfungsamtes bestimmt.“

 c)  Die Absätze 3 bis 6 werden durch die folgenden 
Absätze 3 bis 7 ersetzt:

   „(3) Vor der Prüfung soll die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses mit jedem Prüfl ing ein-
zeln ein Gespräch führen.

   (4) Der Aktenvortrag geht dem Prüfungsgespräch 
voraus. Die Aufgabenstellung für den Aktenvor-
trag, die dem Tätigkeitsbereich der Amtsanwalt-
schaft zu entsprechen hat, ist dem Prüfl ing am 
Prüfungstag zu übergeben. Die Vorbereitungszeit 
beträgt eine Stunde. Die Vortragsdauer darf zwölf 
Minuten nicht überschreiten. Für Prüfl inge mit 
Behinderung können auf Antrag die Zeit der Vor-
bereitung um bis zu 30 Minuten und die Dauer 
des Aktenvortrags um bis zu sechs Minuten ver-
längert werden. § 18 Absatz 3 Satz 2, 4 und 5 gilt 
entsprechend.

   (5) Das anschließende Prüfungsgespräch wird 
anhand praktischer Aufgaben aus dem Tätig-
keitsbereich der Amtsanwaltschaft geführt. Die 
Gesamtdauer des Prüfungsgesprächs beträgt je 
erschienenem Prüfl ing etwa 30 Minuten. Bei Ein-
zelprüfungen kann die Prüfungszeit angemessen 
verlängert werden. Die Prüfung ist durch ange-
messene Pausen zu unterbrechen. Am Prüfungs-
gespräch beteiligen sich alle Prüferinnen und 
Prüfer.

   (6) Eine Einzelprüfung fi ndet nur in einem Aus-
nahmefall statt.

   (7) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses kann Beamtinnen und Beamten, die zur 
Prüfung anstehen, sowie mit der Amtsanwalts-

ausbildung und -prüfung befassten Personen ge-
statten, bei der mündlichen Prüfung zuzuhören. 
Die Verkündung der Entscheidung fi ndet unter 
Ausschluss der Zuhörenden statt, wenn ein Prüf-
ling nicht in deren Anwesenheit einwilligt.“

22.  § 22 wird wie folgt gefasst:

  „§ 22

  Vorbereitung der abschließenden Entscheidung; 
 Abstimmungen

  (1) Alle Entscheidungen über Prüfungsleistungen, 
insbesondere die Entscheidung über das Prüfungser-
gebnis, trifft, abgesehen von § 19 Absatz 1 und 2, der 
Prüfungsausschuss. Er beschließt mit Stimmen-
mehrheit. Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die oder der Vor-
sitzende. 

  (2) Vor Beginn der mündlichen Prüfung fi ndet eine 
Vorberatung des Ausschusses statt, zu der sämtliche 
Prüfungsunterlagen vorliegen. Dabei berichtet die 
oder der Vorsitzende über das Vorgespräch gemäß 
§ 21 Absatz 3.

  (3) Nach Beendigung der mündlichen Prüfung be-
wertet der Prüfungsausschuss die darin erbrachten 
Leistungen. Anschließend entscheidet er unter Er-
mittlung des Punktwerts für die Gesamtnote über 
das Ergebnis der Prüfung.“

23.  § 23 wird wie folgt gefasst:

  „§ 23

  Schlussentscheidung nach mündlicher Prüfung

  (1) Entsprechen die Leistungen des Prüfl ings insge-
samt den Anforderungen, wird die Prüfung für be-
standen erklärt, und zwar entsprechend §  12 Ab-
satz 2 als „ausreichend“, „befriedigend“, „vollbefrie-
digend“, „gut“ oder „sehr gut“. Entsprechen die 
Leistungen nicht den Anforderungen, ist die Prüfung 
für nicht bestanden zu erklären.

  (2) Die Leistungen des Prüfl ings entsprechen in der 
Gesamtbeurteilung (Gesamtnote) den Anforderun-
gen, wenn der Punktwert 4,00 Punkte nicht unter-
schreitet.

  (3) Die Punktwerte für die Gesamtnote und für die 
einzelnen Prüfungsabschnitte sind rechnerisch zu 
ermitteln. Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem 
Anteil von 65 Prozent, der Vortrag mit 10 Prozent 
und die Leistungen im Prüfungsgespräch mit einem 
Anteil von insgesamt 25 Prozent zu berücksichtigen. 
Der Punktwert für die Gesamtnote wird errechnet, 
indem die Punktzahl der Bewertung jeder Aufsichts-
arbeit mit dem Quotienten aus 65 und 4, die des Vor-
trags mit 10 und die der Leistung im Prüfungsge-
spräch mit 25 vervielfältigt und sodann die Summe 
durch 100 geteilt wird. Alle Punktwerte sind bis auf 
zwei Dezimalstellen ohne Auf- oder Abrundung 
rechnerisch zu ermitteln.

  (4) Der Prüfungsausschuss kann bei der Entschei-
dung über das Ergebnis der Prüfung von dem rech-
nerisch ermittelten Wert für die Gesamtnote um bis 
zu einem Punkt abweichen, wenn dies aufgrund des 
Gesamteindrucks den Leistungsstand des Prüfl ings 
besser kennzeichnet und die Abweichung auf das 
Bestehen keinen Einfl uss hat; hierbei sind die Leis-
tungen in der Einführungszeit zu berücksichtigen.

  (5) Fehler bei der Notenbezeichnung für die Ge-
samtnote und bei der Errechnung des Punktwertes 
sind durch die Präsidentin oder den Präsidenten des 
Landesjustizprüfungsamtes zu berichtigen. Die Be-
richtigung der Punktwerte und eine durch sie be-
wirkte Änderung in der Notenbezeichnung sind auf 
der Prüfungsniederschrift zu vermerken. Das un-
richtige Zeugnis ist einzuziehen und durch ein rich-
tiges zu ersetzen.

  (6) Die Schlussentscheidung ist durch die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden zu verkünden und un-
ter Hervorhebung der wesentlichen Aspekte zu be-
gründen. Verkündung und Begründung fi nden unter 
Ausschluss der Mitprüfl inge statt, wenn der Prüfl ing 
nicht deren Anwesenheit zustimmt. Die Entschei-
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dung des Prüfungsausschusses ist dem Prüfl ing mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung schriftlich bekannt zu 
geben.

  (7) Die Gründe für die Bewertung der Leistung im 
mündlichen Teil sind dem Prüfl ing auf Antrag durch 
ein Mitglied des Prüfungsausschusses mitzuteilen. 
Der Antrag ist binnen einer Woche nach Verkündung 
der Prüfungsentscheidung bei dem Landesjustizprü-
fungsamt zu stellen.

  (8) Dem Prüfl ing ist die Einsicht in seine Prüfungs-
arbeiten einschließlich der Gutachten der Prüferin-
nen und Prüfer zu gestatten. Der Antrag ist binnen 
eines Monats nach Bekanntgabe der Prüfungsent-
scheidung bei dem Landesjustizprüfungsamt zu stel-
len. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S.1; L 
314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 25.5.2018, S. 2; 
L 74 vom 4.3.2021, S. 35).“ 

24.  § 24 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Über den mündlichen Teil der Prüfung ist 
eine Niederschrift zu fertigen, in die folgende 
Feststellungen aufgenommen werden:

  1.  Ort und Tag der Prüfung,

  2.  die Zusammensetzung des Prüfungsaus-
schusses,

  3.  die Namen und die Anwesenheit der Prüf-
linge,

  4.  die Bewertung der Aufsichtsarbeiten,

  5.  die Prüfungsgegenstände, die Inhalt der 
mündlichen Prüfung waren, und die Bewer-
tung der Leistungen in der mündlichen Prü-
fung,

  6.  die errechneten Punkte für die Gesamtnote,

  7.  eine Änderung des Punktwertes für die Ge-
samtnote und die dafür maßgeblichen 
Gründe,

  8.  die Entscheidung des Prüfungsausschusses 
über das Ergebnis der Prüfung,

  9.  alle sonstigen Entscheidungen des Prüfungs-
ausschusses und 

  10.  die Verkündung der Entscheidung des Prü-
fungsausschusses.“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 c)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

 d)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  3 und wie 
folgt gefasst: 

   „(3) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält über 
das Ergebnis ein Zeugnis der Präsidentin oder 
des Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes, 
aus dem die Gesamtnote mit Notenbezeichnung 
und Punktwert ersichtlich ist. Sie oder er über-
sendet die Personalakten mit einer beglaubigten 
Abschrift der Niederschrift an die Generalstaats-
anwältin oder den Generalstaatsanwalt.“

25.  § 25 wird aufgehoben. 

26.  § 26 wird wie folgt gefasst:

  „§ 26

  Ordnungswidriges Verhalten im Prüfungsverfahren

  (1) Als Folge eines ordnungswidrigen Verhaltens, na-
mentlich eines Täuschungsversuchs, des Besitzes 
oder der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel 
oder des verspäteten Erscheinens, zwischenzeitli-
chen Entfernens oder Abbruchs des Prüfungsge-
sprächs, können folgende Maßnahmen ausgespro-
chen werden:

 1.  dem Prüfl ing kann die Wiederholung einzelner 
oder mehrerer Prüfungsleistungen aufgegeben 
werden,

 2.  Prüfungsleistungen, auf die sich die Ordnungs-
widrigkeit bezieht, können für „ungenügend“ (0 
Punkte) erklärt werden oder

 3.  in schweren Fällen kann der Prüfl ing von der wei-
teren Prüfung ausgeschlossen und diese für nicht 
bestanden erklärt und in besonders schweren Fäl-
len kann der Prüfl ing zusätzlich auch von einer 
Wiederholungsprüfung ausgeschlossen werden.

  In minder schweren Fällen kann bei Vorliegen beson-
derer Umstände von der Aussprache einer Maß-
nahme insgesamt abgesehen werden. 

  Die Entscheidung bleibt für das weitere Prüfungs-
verfahren wirksam.

  (2) Jeder Prüfl ing ist verpfl ichtet, nicht zugelassene 
Hilfsmittel an das Landesjustizprüfungsamt heraus-
zugeben, das sie bis zum Abschluss des Verfahrens 
sicherstellen darf.

  (3) Auch nach Aushändigung des Zeugnisses über 
das Bestehen der Prüfung kann diese für nicht be-
standen erklärt werden, jedoch nur innerhalb einer 
Frist von fünf Jahren seit dem Tage der mündlichen 
Prüfung.

  (4) Über die Folgen eines ordnungswidrigen Verhal-
tens entscheidet die Präsidentin oder der Präsident 
des Landesjustizprüfungsamts. Die Entscheidung ist 
dem Prüfl ing mit einer Rechtsmittelbelehrung zuzu-
stellen.“

27.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Hat der Prüfl ing die Prüfung nicht bestan-
den, darf er sie einmal wiederholen. Der Antrag 
ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der 
Entscheidung über das Nichtbestehen schriftlich 
oder elektronisch bei der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes zu 
stellen. Die Prüfung ist vollständig zu wiederho-
len, von einzelnen Prüfungsleistungen kann nicht 
abgesehen werden. § 20 fi ndet Anwendung.“

 b)  Absatz 2 Satz 5 wird aufgehoben.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der 
die Prüfung auch nach Wiederholung nicht be-
standen hat oder von der Wiederholungsprüfung 
ausgeschlossen wurde, übernimmt wieder ihre 
oder seine frühere Tätigkeit. Die gleiche Regelung 
gilt, wenn die Beamtin oder der Beamte den An-
trag nach Absatz 1 Satz 2 nicht oder nicht recht-
zeitig gestellt hat.“

28.  § 28 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

   „§ 28

   Widerspruch, Klage, Einwendungen“.

 b)  In Absatz  1 wird die Angabe „gem.“ durch die 
Angabe „gemäß“ und die Angabe „VwGO“ durch 
die Angabe „der Verwaltungsgerichtsordnung“ 
ersetzt.

 c)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

   „(4) Einwendungen gegen die Bewertung der 
Aufsichtsarbeiten sind spätestens binnen sechs 
Monaten nach Bekanntgabe der Prüfungsent-
scheidung, Einwendungen gegen die Bewertung 
der mündlichen Prüfung sind spätestens binnen 
eines Monats nach Bekanntgabe der Prüfungs-
entscheidung im Einzelnen und nachvollziehbar 
schriftlich oder elektronisch zu begründen. Im 
Falle eines fristgerechten Antrags nach § 23 Ab-
satz  7 beginnt die Frist nach Satz  1 mit Ablauf 
des Tages der Mitteilung der Gründe für die Be-
wertung der Leistung im mündlichen Teil. Mit 
Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwen-
dungen ausgeschlossen. Hierauf ist bei der Be-
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kanntgabe der Prüfungsentscheidung hinzuwei-
sen.“

29.  In §  29 Absatz  1 Satz  2 wird die Angabe „denen“ 
durch die Angabe „der“ ersetzt.

30.  Die Überschrift des Vierten Abschnitts wird wie 
folgt gefasst:

  „Abschnitt 4

  Regelungen für Menschen mit Behinderungen“.

31.  § 30 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 30

  Regelungen für Menschen mit Behinderungen

  Menschen mit Behinderung sind unabhängig von der 
Zuerkennung einer Schwerbehinderung im Sinne 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. De-
zember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 412) geändert worden ist, bei der Erbrin-
gung von Leistungen nach den §§ 7 bis 10 sowie für 
die Teilnahme an der Amtsanwaltsprüfung die ihrer 
Behinderung angemessenen Erleichterungen zu ge-
währen. Art und Umfang der Erleichterungen sind 
mit den Menschen mit Behinderung zu erörtern. Die 
Erleichterungen dürfen nicht zu einer qualitativen 
Herabsetzung der Anforderungen führen. Bei 
Schwerbehinderten und diesen Gleichgestellten im 
Sinne von Teil  2 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch ist die zuständige Schwerbehindertenvertre-
tung rechtzeitig zu informieren und anzuhören. § 18 
Absatz 3 sowie § 21 Absatz 4 Satz 5 und 6 bleiben 
unberührt.“

32.  Die Überschrift des Fünften Abschnitts wird wie 
folgt gefasst:

  „Abschnitt 5

  Schluss- und Übergangsvorschriften“.

33.  § 31 wird wie folgt gefasst:

  „§ 31

  Ausnahmeregelungen

  Das für die Justiz zuständige Ministerium kann Ab-
weichungen von den §§  5 bis 8 sowie von §  10 für 
Beamtinnen und Beamte mit bewilligter Teilzeitbe-
schäftigung oder Beurlaubung durch gesonderten 
Erlass festlegen.“

34.  § 32 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Für Beamtinnen und Beamte, die ein Stu-
dium nach dieser Verordnung vor dem 1. Januar 
2025 begonnen haben und sich in einer ununter-
brochenen Ausbildung befi nden, gelten die Rege-
lungen dieser Verordnung in der bis einschließlich 
13. September 2024 geltenden Fassung fort. 
Satz 1 gilt nicht, wenn die Ausbildung unterbro-
chen und nach dem 1. Januar 2025 fortgesetzt 
wird. 

 b)  In Absatz  4 wird die Angabe „1. Januar 2007“ 
durch die Angabe „1. Januar 2025“ ersetzt.

 c)  Absatz 5 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 29. August 2024

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h

– GV. NRW. 2024 S. 600

221

Verordnung
zur Änderung der Zuständigkeit 

der  Studierendenwerke gemäß § 1 Absatz 3 
des  Studierendenwerksgesetzes

Vom 29. August 2024

Auf Grund des §  1 Absatz  4 des Studierendenwerksge-
setzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S.  547), das 
durch Artikel 94 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. 
NRW. S. 122) geändert worden ist, verordnet das Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen: 

§ 1
Einrichtung von Anstalten des öffentlichen Rechts

(1) Die folgende Zuständigkeitsregelung ist für die be-
zeichneten Studierendenwerke gegenüber den in § 1 Ab-
satz  3 des Studierendenwerksgesetzes vom 16. Septem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 547) in der jeweils geltenden Fas-
sung genannten Zuständigkeiten vorrangig. Zuständig 
ist:

1.  das Studierendenwerk Aachen für die Technische 
Hochschule Aachen, die Fachhochschule Aachen, die 
Hochschule für Musik und Tanz Köln, Standort Aa-
chen, und für die Katholische Hochschule Nordrhein-
Westfalen, Abteilung Aachen (§ 1 Absatz 3 Nummer 1 
des Studierendenwerksgesetzes),

2.  das Studierendenwerk Bochum für die Universität 
Bochum, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Gesundheit Bochum, die Fachhochschule Gelsenkir-
chen, die Folkwang Universität der Künste, Standort 
Bochum, und für die Evangelische Hochschule Rhein-
land–Westfalen–Lippe (§  1 Absatz  3 Nummer  3 des 
Studierendenwerksgesetzes),

3.  das Studierendenwerk Köln für die Universität Köln, 
die Deutsche Sporthochschule Köln, die Fachhoch-
schule Köln, die Hochschule für Musik und Tanz Köln, 
Standort Köln, die Kunsthochschule für Medien Köln 
und für die Katholische Hochschule Nordrhein-West-
falen, Abteilung Köln (§  1 Absatz  3 Nummer  8 des 
Studierendenwerksgesetzes),

4.  das Studierendenwerk Münster für die Universität 
Münster, die Fachhochschule Münster, die Kunstaka-
demie Münster und für die Katholische Hochschule 
Nordrhein-Westfalen, Abteilung Münster (§  1 Ab-
satz 3 Nummer 9 des Studierendenwerksgesetzes) und

5.  das Studierendenwerk Paderborn für die Universität 
Paderborn, die Hochschule Hamm-Lippstadt in 
Hamm und Lippstadt sowie für die Katholische 
Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Pader-
born (§  1 Absatz  3 Nummer  10 des Studierenden-
werksgesetzes).

(2) Die Zuständigkeit der in Absatz 1 genannten Studie-
rendenwerke hinsichtlich nicht in § 1 des Hochschulge-
setzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S.  547) oder 
§ 1 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. März 2008 (GV. 
NRW. S. 195) jeweils in der jeweils gültigen Fassung ge-
nannter Hochschulen besteht nur insoweit, wie zwischen 
diesen und dem jeweiligen Studierendenwerk eine Ver-
einbarung zur Aufgabenwahrnehmung besteht.

§ 2

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Düsseldorf, den 29. August 2024

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  B r a n d e s

– GV. NRW. 2024 S. 605
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301

Zwanzigste Verordnung zur Änderung der 
 eAkten-Verordnung in Zivil- und Familiensachen

Vom 26. August 2024

Auf Grund des §  298a Absatz  1 Satz  2 bis 4 der Zivil-
prozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Dezember 2005 (BGBl.  I S.  3202; 2006 I S.  431; 
2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 8c des Gesetzes 
vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) geändert worden 
ist, und des § 14 Absatz 4 des Gesetzes über das Verfah-
ren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl.  I S.  2586, 2587), das zuletzt durch Artikel  8 des 
Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 237) geän-
dert worden ist, in Verbindung mit §  1 Absatz  2 Satz  1 
des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S.  30), das zuletzt durch Artikel  1 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1072) ge-
ändert worden ist, verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

In der eAkten-Verordnung in Zivil- und Familiensachen 
vom 16. Oktober 2018 (GV. NRW. S.  578), die zuletzt 
durch Verordnung vom 4. Juni 2024 (GV. NRW. S. 357) ge-
ändert worden ist, erhält die Anlage 2 die aus dem An-
hang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft.

Düsseldorf, den 26. August 2024

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h
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Anlage 2

Nr. Gericht Verfahren Datum
Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

05.12.20221. Amtsgericht 
Ahaus

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

27.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

13.02.20232. Amtsgericht 
Ahlen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

02.10.20233. Amtsgericht 
Altena

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

09.05.20224. Amtsgericht 
Arnsberg

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.2023

5. Amtsgericht 
Bad Berleburg

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

10.06.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.20236. Amtsgericht 
Bad Oeynhausen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

16.01.20237. Amtsgericht 
Beckum

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.20238. Amtsgericht 
Bergheim

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

15.04.20249. Amtsgericht 
Bergisch Gladbach

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

04.11.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.202210. Amtsgericht 
Bielefeld

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.10.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

21.11.202211. Amtsgericht 
Blomberg

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

14.08.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.202312. Amtsgericht 
Bocholt

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2023
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Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.202213 Amtsgericht 
Bochum

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

06.02.2023

14. Amtsgericht 
Bonn

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

13.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

07.11.202215. Amtsgericht 
Borken

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

10.07.202316. Amtsgericht 
Bottrop

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

06.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

15.01.202417. Amtsgericht 
Brakel 

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

05.02.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.202318. Amtsgericht 
Brilon

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

21.11.2022

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.03.202319. Amtsgericht 
Brühl

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.08.2023

20. Amtsgericht 
Bünde

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.10.202321. Amtsgericht
Castrop-Rauxel

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

06.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.01.202322. Amtsgericht 
Coesfeld

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

27.02.202323. Amtsgericht 
Delbrück

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.07.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.202224. Amtsgericht
Detmold

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

03.10.2022

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.10.202225. Amtsgericht 
Dinslaken

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.01.2023

26. Amtsgericht 
Dortmund

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024
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27. Amtsgericht 
Dorsten

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

19.06.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.07.202228. Amtsgericht
Dülmen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

08.05.2023

29. Amtsgericht 
Düren 

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

03.04.2023

30. Amtsgericht 
Düsseldorf

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

02.05.2022

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.10.202231. Amtsgericht 
Duisburg

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.10.2022

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.202332. Amtsgericht
Duisburg-Hamborn

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.07.2023

33. Amtsgericht 
Duisburg-Ruhrort

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

16.10.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.202334. Amtsgericht
Emmerich am Rhein

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.07.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.11.202235. Amtsgericht 
Erkelenz

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

09.05.202236. Amtsgericht
Essen

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.01.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.10.202337. Amtsgericht
Essen-Borbeck

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

15.01.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

24.04.202338. Amtsgericht 
Essen-Steele

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

23.10.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.03.202339. Amtsgericht 
Euskirchen

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.10.202240. Amtsgericht 
Geldern

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

20.02.2023

41. Amtsgericht 
Gelsenkirchen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

29.08.2022
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Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

10.10.202242. Amtsgericht 
Gladbeck

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.03.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.202343. Amtsgericht
Grevenbroich

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.10.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.01.202344. Amtsgericht 
Gronau

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

27.11.2023

45. Amtsgericht 
Gütersloh

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.10.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.02.202346. Amtsgericht
Gummersbach

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.07.2023

47. Amtsgericht 
Hagen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024

48. Amtsgericht 
Halle

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

13.05.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

09.05.202249. Amtsgericht 
Hamm

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

22.08.2022

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

27.11.202350. Amtsgericht
Hattingen

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

27.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.07.202251. Amtsgericht
Heinsberg

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.2023

52. Amtsgericht
Herford

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.07.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

06.11.202353. Amtsgericht
Herne

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

06.05.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.202354. Amtsgericht 
Herne-Wanne

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

20.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

07.11.202255. Amtsgericht 
Höxter

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.05.2025
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Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

04.10.202356. Amtsgericht
Ibbenbüren

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

04.10.2023

57. Amtsgericht 
Iserlohn

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2023

58. Amtsgericht 
Jülich

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

02.05.202359. Amtsgericht 
Kamen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

04.12.2023

60. Amtsgericht
Kleve

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

15.04.2024

61. Amtsgericht 
Kempen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.07.2022

62. Amtsgericht 
Kerpen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

27.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

30.01.202363. Amtsgericht 
Köln

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

15.01.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

23.10.202364. Amtsgericht
Königswinter

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.10.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.202265. Amtsgericht 
Krefeld 

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2023

66. Amtsgericht 
Langenfeld

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG 

02.05.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

21.11.202267. Amtsgericht 
Lemgo

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

30.10.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.01.202368. Amtsgericht 
Lennestadt

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

13.03.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

18.01.202169. Amtsgericht 
Leverkusen

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.09.2021

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

28.08.202370. Amtsgericht 
Lippstadt 

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024
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Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.202371. Amtsgericht 
Lübbecke

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

23.10.202372. Amtsgericht
Lüdenscheid

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG 

01.07.2024 

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.01.202373. Amtsgericht 
Lüdinghausen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

15.04.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

06.02.202374. Amtsgericht 
Lünen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

02.10.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

05.06.202375. Amtsgericht 
Marl 

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

30.10.2023

76. Amtsgericht
Marsberg

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

02.10.2023

77. Amtsgericht 
Medebach

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.2023

78. Amtsgericht
Meinerzhagen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

10.06.2024

79. Amtsgericht
Menden

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

13.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

21.11.202280. Amtsgericht 
Meschede

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

16.10.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.10.202281. Amtsgericht 
Mettmann

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.07.202382. Amtsgericht 
Minden 

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024

83. Amtsgericht 
Moers

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.10.2022

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.10.202284. Amtsgericht 
Mönchengladbach

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.09.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.07.202385. Amtsgericht 
Mönchengladbach-
Rheydt Sämtliche Verfahren gemäß § 271 

FamFG
01.07.2023
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Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.202386. Amtsgericht
Mülheim an der Ruhr

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.10.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

08.05.202387. Amtsgericht 
Münster

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

08.05.2023

88. Amtsgericht
Nettetal

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024

89. Amtsgericht 
Neuss

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

07.11.2022

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.09.202390. Amtsgericht 
Oberhausen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.09.2023

91. Amtsgericht
Olpe

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

21.11.202292. Amtsgericht 
Paderborn

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

20.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.202393. Amtsgericht 
Plettenberg

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.10.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

03.06.202494. Amtsgericht
Rahden

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

03.06.2024

95. Amtsgericht 
Ratingen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

18.01.202196. Amtsgericht 
Recklinghausen

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

22.05.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.07.202297. Amtsgericht 
Remscheid

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.11.2022

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.202298. Amtsgericht
Rheda-Wiedenbrück

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

30.12.202299. Amtsgericht 
Rheinbach

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.2023
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Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

18.01.2021100. Amtsgericht 
Rheinberg

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.03.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

21.08.2023101. Amtsgericht 
Rheine 

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.09.2022102. Amtsgericht
Schleiden

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

15.01.2023

103. Amtsgericht
Schmallenberg

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024

104. Amtsgericht 
Schwelm

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.07.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

11.04.2022105. Amtsgericht
Schwerte

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.10.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

06.03.2023106. Amtsgericht 
Siegburg

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.01.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

30.05.2022107. Amtsgericht 
Siegen

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

27.03.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.09.2023108. Amtsgericht 
Soest

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

16.10.2023

109. Amtsgericht 
Solingen

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.08.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

23.10.2023110. Amtsgericht 
Steinfurt

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

23.10.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.07.2024111. Amtsgericht 
Tecklenburg

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

17.04.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.07.2023112. Amtsgericht 
Unna

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

06.11.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.07.2022113. Amtsgericht
Velbert

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.01.2023



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 13. September 2024 615

- 9 -

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.09.2022114. Amtsgericht
Viersen

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.05.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

07.06.2022115. Amtsgericht 
Waldbröl

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

19.02.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

06.03.2023116. Amtsgericht 
Warburg

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

15.01.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.2023117. Amtsgericht 
Warendorf

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

21.11.2022118. Amtsgericht 
Warstein

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.05.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

27.02.2023119. Amtsgericht
Werl

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.05.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.2023120. Amtsgericht 
Wermelskirchen

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.01.2023

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.10.2022121. Amtsgericht
Wesel

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.2023

122. Amtsgericht
Wetter

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.02.2023123. Amtsgericht 
Wipperfürth

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2023

124. Amtsgericht 
Witten

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.04.2024

Sämtliche Verfahren gemäß § 271 
FamFG

01.01.2023125. Amtsgericht
Wuppertal

Sämtliche Verfahren gemäß § 151 
Nr. 4 FamFG

01.04.2023

– GV. NRW. 2024 S. 606
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Berichtigung der Bekanntmachung
16. Änderung des Regionalplans für den 

 Regierungsbezirk Düsseldorf 
im Gebiet der Stadt Grevenbroich vom 25. April 

2024 (GV. NRW. S. 311) 

Vom 30. August 2024

Der Regionalrat Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 
14. Dezember 2023 die 16. Änderung des Regionalplanes 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf im Gebiet der 
Stadt Grevenbroich festgestellt.

Diese Änderung hat mir die zuständige Regionalpla-
nungsbehörde Düsseldorf mit Bericht vom 22. Dezember 
2023 – Aktenzeichen: 32.01.02.01-16. RPÄ – gemäß §  19 
Absatz 7 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen (LPlG NRW) vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S. 430), das zuletzt durch Artikel 1 des Vierten Gesetzes 
zur Änderung des LPlG NRW vom 28. Mai 2024 (GV. 
NRW. S. 315) geändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach §  14 Satz  1 LPlG 
NRW durch Veröffentlichung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes 
vom 22. Dezember 2008 (ROG; BGBl. I S. 2986), das zu-
letzt durch das Gesetz zur Änderung des Raumord-
nungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 22. März 
2023 (BGBl. I Nr. 88) geändert worden ist, wird die Än-
derung des Regionalplans einschließlich der nach §  10 
Absatz 2 Satz 1 ROG erforderlichen Unterlagen auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf als Regio-
nalplanungsbehörde unter www.url.nrw/Regionalpla-
nung veröffentlicht. Zusätzlich hält die Regionalpla-
nungsbehörde Düsseldorf die Änderung des Regional-
plans nach § 10 Absatz 2 Satz 2 ROG i. V. m. § 14 Satz 3 
LPlG NRW zur Einsichtnahme bereit. 

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz 1 Halbsatz 2 ROG mit der Bekanntmachung wirk-
sam. Mit der Bekanntmachung sind die im Regionalplan 
festgelegten Ziele der Raumordnung nach Maßgabe der 
§§ 4, 5 ROG zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass eine nach §  11 Abs.  1 Nr.  1 
und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 Abs. 3 ROG 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sowie eine 
nach §  11 Abs.  4 ROG beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über die Umweltprüfung unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Änderung des Regionalplans gegenüber der 
Regionalplanungsbehörde Düsseldorf unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind (§ 11 Absatz 5 Satz 1 ROG i. V. m. 
§ 15 Halbsatz 2 LPlG NRW).

Gegen die Änderung des Regionalplans ist ein Antrag im 
Rahmen des Normenkontrollverfahrens vor dem Ober-
verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Münster statthaft. Der Antrag kann innerhalb eines Jah-
res gestellt werden.

Düsseldorf, den 30. August 2024

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
Dr. Alexandra R e n z – v o n K i n t z e l 

– GV. NRW. 2024 S. 616

12. Änderung des Regionalplanes für den 
 Regierungsbezirk Arnsberg,

Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 
in der Stadt Arnsberg

Vom 30. August 2024

Der Regionalrat Arnsberg hat in seiner Sitzung am 
23.  Mai 2024 die 12. Änderung des Regionalplanes für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Kreis 
Soest und Hochsauerlandkreis in der Stadt Arnsberg 
festgestellt. 

Diese Änderung hat mir die zuständige Regionalpla-
nungsbehörde Arnsberg mit Bericht vom 24. Mai 2024 
–  Aktenzeichen: 32.31.01-007 – gemäß §  19 Absatz  7 
Satz 1 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(LPlG NRW) vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Vierten Gesetzes zur Änderung 
des LPlG NRW vom 28. Mai 2024 (GV. NRW. S. 315) ge-
ändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach §  14 Satz  1 LPlG 
NRW durch Veröffentlichung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes 
vom 22. Dezember 2008 (ROG; BGBl. I S. 2986), das zu-
letzt durch das Gesetz zur Änderung des Raumord-
nungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 22. März 
2023 (BGBl. I Nr. 88) geändert worden ist, wird die Än-
derung des Regionalplans einschließlich der nach §  10 
Absatz 2 Satz 1 ROG erforderlichen Unterlagen auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg als Regio-
nalplanungsbehörde unter https://www.bra.nrw.de/ ver-
öffentlicht. Zusätzlich hält die Regionalplanungsbehörde 
Arnsberg die Änderung des Regionalplans nach § 10 Ab-
satz 2 Satz 2 ROG i. V. m. § 14 Satz 3 LPlG NRW zur Ein-
sichtnahme bereit. 

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz 1 Halbsatz 2 ROG mit der Bekanntmachung wirk-
sam. Mit der Bekanntmachung sind die im Regionalplan 
festgelegten Ziele der Raumordnung nach Maßgabe der 
§§ 4, 5 ROG zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass eine nach §  11 Abs.  1 Nr.  1 
und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 Abs. 3 ROG 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sowie eine 
nach §  11 Abs.  4 ROG beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über die Umweltprüfung unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Änderung des Regionalplans gegenüber der 
Regionalplanungsbehörde Arnsberg unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind (§ 11 Absatz 5 Satz 1 ROG i. V. m. § 15 
Halbsatz 2 LPlG NRW).

Gegen die Änderung des Regionalplans ist ein Antrag im 
Rahmen des Normenkontrollverfahrens vor dem Ober-
verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Münster statthaft. Der Antrag kann innerhalb eines Jah-
res gestellt werden.

Düsseldorf, den 30. August 2024

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
Dr. Alexandra R e n z – v o n K i n t z e l 

– GV. NRW. 2024 S. 616
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